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Von den Aarauer Messerschmieden
Ernst Zschrkke

Wer in frühern Zeiten nach Aaran kam, versäumte sicherlich

nicht, sich lüer seinen Bedarf an Messern — Tafelmessern oder

Taschenmessern ^ zu decken. Denn Aaran war als Stadt der

Messerschmiede weithin bekannt, nickt nur durch die große Zahl
der Vertreter des Handwerks, sondern auch durch die Vortreff-
lichkeit ihrer Erzeugnisse. Diese Güte der Leistungen war natür-

lich in hohem Maße darin begründet, daß das Handwerk in den

Familien durch viele Generationen hindurch sich forterbte. Im
Lause des 18. und 19. Jahrhunderts sind viele dieser Familien
ausgestorben, die Sohne anderer haben sich andern Berufen zu-

gewendet. So kommt es, daß ein einziges Geschlecht die alte gute

Tradition ins W. Jahrhundert gerettet hat, die Familie Schäfer;
doch auch hier ist, den gänzlich veränderten Produktionsverbält-
nissen der Neuzeit entsprechend, die Herstellung der Messer nickt

mehr Hauptsache des Betriebes.

Was vom Gewerbe der Messerschmiede in der ältern Zeit
sich noch sagen läßt, das zusammenzustellen soll hier versucht

werden.

Wann das Handwerk der Messerschmiede in Aarau aufge-

kommen ist, läßt sich nicht sagen. Ursprünglich gehörte die Her-

stellnng von Messern in den Arbeitsbereich der Schmiede. Aber

während es z.B. in Basel schon Ende des XIV. Jahrhunderts
Messer schmiede gab, ersieht man aus den „Sahungen und LXd-

nrngcn der Stadt Arau" um I?IT, worin den Schmieden,

Schlosser» und Hammerschmieden besondere Vorsicht wegen der

Gefahr nicht gelöschter Kohlen vorgeschrieben wird, daß damals

die Herstellung der Messer bei uns noch nicht ein Handwerk für
sich bildete. Dazu kam es im Lause des XN. oder gar erst des

X ä II. Jahrhunderts, und zwar, wie sich nach spätern Verband-



lungen vermuten läßt, auf Anregung oder Beeinflussung von

Basel her. Sicher aber ist es, dass das Gewerbe um 1650 auch

in Aarau blühte; und ebenso lässt sich annehmen, dass da-

mals, wie bei den andern Handwerken, auch bei den Messer-

schmieden eine berufliche Organisation bestand. Doch sind in

Aarau aus solchen Verbänden nie Zünfte geworden (der Name
kommt zwar in den Akten etwa vor, aber durchaus ungerecht-

fertigterweise). Denn die Zünfte blieben bei der beruflichen

Organisation nicht stehe»; sie wuchsen sich zu einem das ganze

öffentliche l.'eben mitbestimmenden Faktor aus und gliederten sich

als wesentlichen Teil dem Gemeinwesen ein. Durch sie verkehrte

der Rat mit der Bürgerschaft; sie bildeten die Grundlage für den

Stcuerbezug; auf ihnen beruhte die militärische Organisation der

Bürger; an sie übertrug auch das Gemeinwesen einen Teil der

Gerichtsbarkeit, den Zunstglicdern gegenüber. All dies lässt sich

natürlich ohne Zunftzwang nicht denken. Schliesslich spielten die

Zünfte auch eine politische Rolle und nahmen an manchen Orten

Anteil am städtischen Regiment. Von all dem ist bei uns keine

Rede. Ein klassisches Beispiel für die bedeutsame Stellung der

Zünfte im öffentlichen ì.'eben der Stadt bietet, neben andern

Städten, Zürich.

In den Akten erscheineil die Aarauer Messerschmiede zum

ersten Male anfangs des Jahres 1644.

Einer der Aarauer Meister, Jörg Beck, hatte die übrige

Meisterschaft einer Kostenforderung wegen beim Rate in Bern
verklagt und auch Recht erhalten. Darauf wandte sich die ins

Unrecht versetzte Meisterschaft an die Basler Messerschmiede um

Beistand. Diese traten in ihrem Schreiben vom 21. Februar

1654; Von Gemeinen Meistern eines Ehren Handwerks der

Messerschmiden vndt vhralten kepserlichen privilegierten Bruder-
schaft Basel an; Ebrenveste Ehrsame Achtbare vndt fürneme

Herren vndt meistcr eines Ehren Handtwerckh der Messerschmiden

in Aarau als vnsern getreüwen Religion vndt bundts Ver-
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wandten' geneigt willigen dienst vndt sründtlichen gruss bevoralrn

- ebenfalls ans des Klägers Jörg Beck Seite, womit sich aber

die Aaraner nicht zufrieden gaben, sondern eine mündliche Ver-
Handlung in Basel begehrten. Am 19. Inni erschienen vor dem

Ausschnsse der Basler Schmiedezrmft die Messerschmiede von

Basel, und von Aarau die Meister Matthias Martin, Hans

Jörg Reichner, Iobann Hen; und Jakob Gamper. Nachdem ein

Missverständnis festgestellt worden war, kam es zu einem Ver-
gleiche. Allein die Aaraner fanden bei ihren Mitmeistern in

Aarau ungnädige Ausnahme; diese kehrten sich nicht an den

Basler Spruch. Darauf traten auch die Basler vom Vergleiche

zurück. In ihrem Schreiben vom 2. November stellten sie sich

wieder auf Jörg Becks Seite und sagten sich von den Aarauern

los. Ja, in einem Briefe, in welchem der Basler Messerschmied

Jacob Hug» am 27. November von Jörg Beck Auskunft über

den Stand der Dinge in Aarau verlangte, lesen wir den Sah:

„dan für dieses halten wir die Aarauwer nicht für redlich — —

bis zu ausstrag der fachen." Über den weitern Verlauf der An-

gelegenheit, namentlich auch liber die Wiederaufnahme der Be-

ziebungen durch die Basler erfahren wir nichts mehr.

Wie die Meister ihre Handwerksebre zu wahren bestrebt

waren, zeigen zwei kleinere Vorfälle aus dem Anfange des

XVlll. Jahrhunderts. Der Meister Jakob Wildi hatte sich

gegen die Fischereigebote vergangen, war deshalb vom Rate ge-

büsst und alsdann auch von der Meisterschaft aus dem Handwerk

geflossen worden. Nach Verlauf einiger Jahre, am 22. November

>702, erschien er vor dem Rate (Schultheiß Hans Heinr. Fischer,

1670—1709) mit der Bitte, der Fehltritt möchte ihm nicht zu

hoch angerechnet werden, damit die harte Massregelung durch die

Meister wieder aufgehoben würde. Der Rat war bereit ihm zu

willfahren, falls sich die Meister zu seine» Gunsten erklären

' Man erinnere siä> an die religiöse Spannung jener Zeit, die zwei

Ialirc spater, Januar lo^ö, zum ersten Villmergcrkriege snlirte.



würden. Das scheint aber nicht eingetreten zu sein, so daß Wildi
sein Ansuchen oor dem Rate wiederbolen nttlßte (Schultheiß Job.
Jak. Hunziker, 1652 -1715) (Apnl 1705). Der Rat mochte

sich nicht mebr mit der Angelegenheit besassen, bedeutete aber dem

Dbmann Rudolf Trog, er sähe cd gerne, wenn Wildi wieder an-

genommen würde. Der Dbmann nahm den Bescheid ad referen-

dum mit, und offenbar ist, nach jahrelanger Bußezeit, der Fehl-
bare wieder in Gnaden angenommen worden.

Im folgenden Jahre (1706) hatten zwei Messerschmiede, Ru-

dolf und Heinrich Berger, gemäß einer behördlichen Aufforde-

rung, mit Webr und Waffen angetan, zwei Malcsikanten oom

Gefängnis zum Hochgericht geleitet. Aber wiewohl sie schwuren,

die Delinquenten durchaus nicht berührt zu haben, verlangten die

Meister „eine Schadloshaltung in ihre Lade (Kasse), widrigen-

falls sie vom Handwerk ausgeschlossen sein sollind". Die Beiden

suchten Schuh beim Rate, „Aber nachdem Meine Herren die

E. Meisterschasst angehört, wie scharpf Ihr Handtwerck im Rom.
Ruch sere und daß dieses Ihnen und Ihren Kindern mit der Zeit
nachteilig sein könte, ward befunden, daß die Berger sich vor der

Ereculion an den Schultheiß (wieder Hans Heinrich Fischer)

hätten wenden sollen, damit man anderweitige Verordnung hätte

tun können. Erkennt, daß su obligiert sein sollindt, sich mit E.
Meisterschaft abzufinden und Ihnen die begehrende Schrift ein-

antworten! oder aber das Handtwerck zu quittieren" (10. Febr.).
Stellte sich somit der Rat unzweiselhast auf die Seite der

Meisterschaft, so bekam das gute Verhältnis bald einen harten

Stoß nach dem andern, so daß sich der Rat zu scharfen Maßregeln
genötigt sah, wenn er seine Autorität aufrechterhalten wollte.
Der Gegensah tat sich anfangs I 7 I 5 aus.

Die Meister batten einen jnngen Marti obne Vorwissen des

Rates und zwar, wie dieser feststellte, „wider Meiner Herren

Drdnung und Erkantnuß" zum Meister angenommen, weshalb

sie vom Rate (Schultheiß Job. Jak. Ranser, 1654—1720) mit
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20 PfdO gebüßt wurden. In der nächsten Ratssitzung (I).Febr.)
erschienen Ausgeschossene vor dem Rate, um sich über die aufer-

legte Busie zu beschweren, indem sie vorbrachten, dass das Vcr-
halten des Rates wider ihre Handwerks Ordnung streite, von

der sie nicht abgehen könnten. Der Rat habe es ja in der Hand,
ibm das Heiraten zu verbieten. Hätten sie den Marti abgewiesen,

so wäre er in Bern oder anderswo ohne weiteres angenommen
worden.

Der Rat blieb bei seinem Entscheid: er verlange, daß die

Meisterschaft der für ihren Ungcborsam erkannten Strafe sick

unterziehe, „ibre Handtwercks Ordnung in ihrem webrt laßend".

Darauf versuchten die Meister auszuweichen. Sie erklärte»,

ihr Obmann Arnold Beck babe sie über die Strafe in Unkenntnis

gelassen, belegten ihn mit einer Busie von 4 Pfd. und stießen ilm

aus dem Handwerk. Als dieser beim Rate um Schul! »achsuchte,

ließen sie Meinen Herrn sagen: von Ausstoßung sei keine Rede,

sondern, indem er die 4 Pfd. nicht bezablte, habe er sich, „laut
ihres Handwerks sreibeiten" selbst vom Handwerk ausgeschlossen.

Darauf befand der Rar ganz kurz: „die 4 Pfd. sind zu er-

lassen und Beck wieder ins Bott zu nehmen. Dann müssen die

20 Pfd. gezablt werden, „widrigenfalls Meine Herren zu kräfs-

tigeren Mitteln schreittcn werden". Den Abschluß fand die An-

gelegenheir am I. Mai. Das Ratsprotokoll meldet: „es habend

M. H. der Meisterschafft Messerschmids Handtwercks Vice Ob-

man Jung Jacob Wildin wegen nit Bezahlung der der Meister-

schaft auferlegten 20 Pfd. so lang in gefangenschafr gelegt, biß

dise straff erlegt sein wird".

Es ist in dieser Streitangelegenbeit wiederbolt von einer

Handwerksordnung, von Handwerksfreibeiten die Rede. Wenn

* I Pfund — l Viertelstaler — I Gulden 7I Batzen ^
Schilling 5d> Kreuzer — 740 Heller.

Es wurde 1851 zu I Fr. 7,5 Rp. eingelöst.
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auch, wie schon betont worden ist, von Zünften bei uns nicht ge-

sprechen werden kann (der Name wird in der ältern Zeit ge-

legentlich gebraucht), so bat es doch in der Tat schon früb Hand-

wcrks-Ordnungen gegeben, sei es, daß den Gewerben wie den

Bäckern, Metzgern, Müllern und Wirten bestimmte Vorschriften
gegeben wurden („Lebensmittelpolizci"), sei es, dass ihnen wie den

Schnstmachern, Schneidern, Schreinern, Küfern u.a. von, Rate

von Aarau oder auch von der Berner Oberbehörde eine Organisa-
tion mit bestimmten Rechten zuerkannt wurde. Die von Waltber
Mer; sterausgegebenen Rechtsguellen unserer Stadt (1898) ent-

stalten eine stattliche Anzastl derartiger Satzungen, teils vollstän-

dig abgedruckt, teils in blossen Verweisungen. Sie beginnen schon

srüb im XL. Iastrstundert und ; testen sich durch die Jahrhunderte
bis ;nr Revolutionszeit hin.

Auch die Messerschmiede, die bedeutendste und zastlreichste Hand-

werksgruppe der ältern Zeit in Aaran, besassen istre Satzungen,

was sich sa aus dem bisster Mitgeteilten ergibt. Leider wissen wir
ebenso wenig, wann sie entstanden sind, noch auch kennen wir
istren Wortlaut, wenigstens nicht für die Zeit vor 17 20. Um

diese Zeit bandelte es sich um eine Neuordnung der „Handwerks-
Artikul" und darüber kam es zu einem ersteblicheu Streite mit
dem Rate; in Kürze sei stier darüber berichtet.

Die Meister statten offenbar schon im Lause des Jahres 1719

ihre neuen Satzungen durchberaten, gegen eine Minderheit ange-

nommen, und dann den, Rate (Schultsteiss Job. Heinr. Hunziker,

IS70-1778) zur „Approbation" vorgelegt. Der strittigen

Punkte wegen verwies der Rat die Angelegenheit an eine Kom-

mission mit dem Austrage, die Parteien anznstören und die Sache

zum guten Ende zu führen. Doch kam es in einen, wichtigen

Punkte nicstt zu einer Einigung. Es statten sich nenestenS fremde

Händler cingesunden, welche gegossene „möschige" (messingene)

Messerschalen zu verkaufen suchten, was die Meister als einen

Einglisf in istre alten Rechte ansasten. In istren, 27. Artikel ver-
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boten sie ben Angehörigen des Handwerks den Ankauf solcher

fremden Erzeugnisse. Am ?l. Januar 172O erging der Entscheid

des Rates zu Ungunsten der Meister! „Weilen der mehrste Streit
und Misihclligkeit vnder der Meisterschaft allein hcrriibrt von
denen auferstandenen gegossenen inöschigcn Messerschalen, darüber

der 27te articul gesetzt worden, babend M. H. solchen 27ten

articul aufgebebt vndt Jedem Meister frey gestclt seine »öbtig
habenden möschigen Mesierschalen von beimschen oder frömbden

Giesiern zueneunnen und znkauffen nach seinem gutsinden; Jedoch

soll kein srömbder zwrischen den Iabrmärten in der Statt dormit

busieren mögen, bu confiscation nach beschehener Warnung, Son-
der es sollen die Ienigcn Meister so von frömbden Gießern schalen

verlangten, solche bv Ihnen abbolen. Da M. H. auch Erkent,
daß iibrige ncuw geinachte articul auch aufgebebt vnd die Meister-
schaft bv ibren alten articeln bleiben solle."

Es bleibt zu bedauern, daß — wie es übrigens meistens ge-

schah — die Begriindnng eines wichtigen Beschlusses in den

mündlichen Darlegungen stecken blieb und nicht auch dem Pro-
tokoll einverleibt wurde, Kam es dem Rate darauf an, fremden
Handel in die Stadt zu ziehen und den Jahrmarkt zu beleben,

auch wenn er dabei die Vertreter eines ansässigen Handwerks

durch Ablehnung einer ibm geringfügiger erscheinenden Forderung

vor den Kopf stoßen mußte t

Aber die Meister waren nicht gewillt nachzugeben. Schon

zwei Woche» nachher klagten drei Meister, sie seien vom Hand-

werk ausgeschlossen worden, weil sie nach dem Spruche des Rates

gehandelt hätten. Der Rat büßte die Meisterschaft „wegen solchen

Ungehorsams um 1(7 Pfund, in der Meinung, daß der Pbman biß

auf Erleg ans dem Rabthause in arrest bleiben solle; vnd wo Sie
diese außgeschloßenen drev Meister nicht wiederumb annemmen

würden, M. H. Sie wiederumb also straffen werden; Da übri-

gens M. H. sich nit in Ihre Handtwercks Articul oder Sachen

mischen".
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Am I 2. Juni 1720 tagten die Meister. „Bey versamletem

gcbott der gantze» Ekrenden Mstr-Schafst ist daß Neuwe ar-
tickel Buch verstendtlich von puuckte» zu puuckten vorgelesen ist

also Ein kellig für gutt und nützlich zu halten sin — — Erkenr
worden äußert Sebastian Haberstock."

Diese neuen Satzungen sind im städtischen Archiv noch vor-
banden und finden sich in den „Rechtsguellen der Stadt Aarau"
abgedruckt (S. 42<> —475). Hier wird ikr Inhalt nur in zu-

sammenfassender, gedrängter Form wiedergegeben. Er zeigt das

Bestreben, die Einheit und Reinkeit des Handwerks aufrecht zu

erkalten, wozu freilich ein ausgebildetes Bußensustem unentbehr-

lich erscheint. Bemerkenswert ist die scharfe Ableknung von Lehr-

jungen ländlicher Herkunft! es ist der alte Gegensatz von Stadt
und Land. Sodann ist zu beachten, daß in diese Satzungen trotz

allem, was vorausgegangen war, das Verbot des Ankaufs srem-

der Ware aufgenommen ist, wiewokl sie offenbar eine bekördliche

Zensur passiert Kadenz denn sie weisen Znsätze und Streichungen

von der Hand des Stadtschreibers auf.

Satzungen der Messerschmiede.

Das Messerschmied-Handwerk darf nur betreiben, wer sich

bei der Meisterschaft als Meister hat annekmen lassen und die

Satzungen befolgt.
Wer Meister geworden ist, soll geloben und versprechen „unser

Handwerk kelsen schützen, schirmen und kandkabcn, dem obmann

und ältesten meisteren gekorsam zu sevn in allen zimlich und bil-

lichen Dingen, was ihme je zu zeiten von denselbigcn auszurichten

befoklen wird."
Zur Verhütung von „stümpeleu" ist verboten, irgend etwas,

das ins Fach einschlägt, von einem Schlosser oder einen» andern

„Feurwerker", der nicht Messerschmied ist, schmieden zu lassen.

Da in Aarau Messer und Scheren in großem Überfluß ge-

macht werden, darf Niemand fremde Ware, „ausgemachte oder
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unausgemachte", weder beim Dutzend »och beim Stück kaufen

oder verkaufen. Von der Buße von 16 Pfd. erhält der Verleiden
einen Dritteil.

Jeder Meister schlägt sein Aeichen in die von ihm verfertigte
Ware.

Wer das Zeichen eines Andern mißbraucht, zahlt 4 Pfund.
Wen» ein Mcisterssolm Jahre alt ist und ei» Messer-

schmied werden will, soll er „die Gesellen beschänken und Hand-

Werks gewobnheir beweisen". Wird er Meister, so entrichtet er

16 Psund, ein Anderer 18 Psund.
Der Meister, der einen Lehrjungen einstellen will, hat ihn

vor zwei andern Meistern zu dingen, sonst ist das „Verding"
ungültig. Dabei entrichtet der Lelugunge 24 Pfd. (Aaraucr blos

20 Pfd.).
Es dürfen unter keinen Umständen Lehrknaben aus einem

Dorfe eingestellt werde», weil diese erfahrungsgemäß das Hand-

werk „verstümplen und in Abgang bringen"; nur junge Leute aus

einer Stadt oder einem Marktflecken werden angenommen.

Lehrjungen müssen „Speis und nachtlägcr" beim Meister
nehme» und nicht bei den Eltern; das geschähe zu „großer Ver-
stümpelung des Handwerks".

Jeder Meister soll 60 Gulden Lehrgeld nehmen; wer weniger

nimmt, hintergeht die Meisterschaft und wird mit 20 Pfd. ge-

büßt.

Ein Lehrling bat bei einem redlichen Meister vier Jakre lang

zu lernen; alsdann wird er ledig gesprochen und zahlt der Meister-

schaft 12 Pfd. Nun soll er nach „löblichem Handwerksgebrauch"

drei Jahre wandern, vorder darf er von keinem Meister angenom-

men werden. Hat einer zwar drei Jahre als Gesell gearbeitet

ohne gewandert zu sein, und bat ihm der Rat erlaubt zu heiraten,

so soll er für jedes Vierteljahr der versäumten Wanderzeit 10 Pfd.
zahle».

Der Meister aber, der einen Lehrling ausgelehrt hat, darf
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während der folgenden 2 Jahre keinen ncne» einstellen. Dasselbe

gilt für die jungen Meister: auch sie müssen zunächst 2 Jahre
„stille stehen".

Kein Meister soll mehr als einen Gesellen und einen Lehr-

jnngen haben, also drei Schraubstöcke brauchen. Fremde Wander-

gesellen können nur bei einem Meister eingestellt werden, der

keinen Gesellen bat. Findet sich keine Stelle leer, so mag ein

Meister den Fremden 14 Tage in Arbeit nehmen, doch nicht

langer.

Zwei Meister dürfen in derselben Werkstatt arbeiten und ein-

ander helfen, wenn nicht schon drei Schraubstöcke besetzt sind.

Ein Meister, der eines andern Gesellen oder Gesinde auf-

wiegelt und zu gewinnen sucht, soll 16 Pfd. zahlen; der Geselle

aber darf nirgends mehr eingestellt werden.

Sämtliche Meister versammeln sich alle Jahre dreimal (ordi-
nari bott) unter dem Vorsitz des Obmanns oder Bottmeisters.
Wer zu diesem Amte gewählt wird, ist verpflichtet es ein Jahr
zu verwalten. Hier werden die Angelegenheiten der Meisterschaft

erörtert, zu denen auch die Wahl einer Abordnung an die Ver-
sammlungen der Gesellen gehören; diese mögen sich nach Belieben

versammeln außer an Sonntagen.

Air den Vcrsammlnngen gilt das Mehr. Beschwerden gegen

Beschlüsse sind an ein Schiedsgericht von 4 — 6 Meistern eines

andern Handwerks zu bringen und können von da an den Rat
gezogen werden.

Wer eine Versammlung versäumt;

Wer so „beweint" oder betrunken kommt, daß er die Ver-
Handlungen stört;

Wer in der Umfrage sich weigert, seine Meinung auszusprechen;

Wer einem Andern in die Rede fallt;
Wer sich auf Aufforderung bin nicht seht;

Wer einen Andern Lügner nennt oder sonst „grobe unnühe
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und unanständige Wort ausstieße, es seue gleich wohl
gescholten oder nicht";

Wer ohne Erlaubnis „aus dem botl lauft";
alle diese Fehlbaren werden mit einer Bnste von 10 Schilling bis
I Pfd. belegt.

Die Bußen sind alle Vierteljabre zu entrichten; sie sollen nicht

„verzehrt oder vertan" werden außer auf Mehrheitsbeschluß.
Wer ein außerordentliches „Botl" verlangt, hat 2 Pfund zu

entrichten, oder 4 Pfd., wenn er ein Fremder ist.

Jedes „Bott" wird den Meistern vom jüngsten Meister an-

gesagt, der auch am „Bott" den Meistern auszuwarten und ihre

Beschlüsse auszuführen hat.

Bevor ein Jahr verstrichen war, kam es über diese Satzungen

neuerdings zum Streit mit dem Rate (Schultheiß Brandolf
Waßmer, 1666—1741). Einer der Meister hatte gegossene

Schalen von einem Melchior Bolliger von Rued gekauft, war
deswegen gebüßt worden und bat den Rat um Schutz, und dieser

hob auch die Buße auf.

„Daß aber die Meisterschaft wider M. H. vorjähriger Er-
kanntnuß gehandelt vndt einen Articul strictißime wider dieselbe

ausgerichtet, als solle selbige nicht nur die daher bezogene Bueße

zu M. H. Handen liefern sondern annoch um 1O Pfd. vcrscllt
sevn solle. Vndt solle konfstiglun ob M. H. erkantnnß gehalten

werden, Ihr dießohrtige Articul aufgehebt, auch wau Sie weiters

etwas wider M. H. Erkantnnß ausrichten werden, M. H. selbige

um 2O Pfd. ohuuachlaßiger Bueß straffen werden" (14. Mai
1721).

Und wiederum nahmen die Meister ihre Zuflucht zu den

Basler Kameraden. Zwei Tage nach dem Ratsbescheid ging ein

Abgeordneter, Dipius, nach Basel, der Basler Bruderschaft den

Handel darzulegen, und brachte schon andern Tages, am 17. Mai,
em namens „der Sämptlichen Meister der Bruderschaft deß Ebr.
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Handwerks der Messer- und Degcnschmide" von Hanss Heinrich

Treülein, Elter, Obmann und des Grossen Rates verfasstes

Schreiben an den Schnltbeisscn von Aaran mit sich beim, in

welchem die Bitte ausgesprochen war, es möchte der Rat das

Handwerk in Aal an nach seinen alten Gesellen und Branchen

schlitzen, namentlich gegen einen „Störer Melchior Bollinger von

Rnlb, der under dasigem Handwerk schon zu verschiedenen Mab-
len grosse Unrub anrichten tbnt, in dem dieser, durch ein Hernmb

vagieren und Stümpelung mit Hindansetzung Seines sonst er-

lebrnten Bernfs ziemlichen Schaden zu flieget."
Meine Herren des Rats nabmen den Schritt, den die Mei-

ster getan batten, indem sie eine fremde Instanz zur Hülfe gegen

die eigene vorgesetzte Obrigkeit aufriefen, sebr libel. Sie setzten

eine Kommission ein, welche namentlich darüber Klarheit zu er-

ballen suchte, welchen Wortlaut der Auftrag nach Basel batte und

wie viele Meister sich an dem ungebörigen Vorgange beteiligt
batten. Die Meister suchteil eine Solidarität unter sich berzn-

stellen, die offenbar zunächst nicht bestandeil batte, und schwächten

den Basler Handel ab, indem sie darlegten, dass ibr Vertreter in

eigenen Geschäften nach Basel babe reise» müssen und anlässlicb

dieser Reise nebenbei beauftragt worden sei, bei den dortigen

Messerschmieden die Missbelligkeiten im Aarauer Handwerk zur

Sprache zu bringen.
Es ist bezeichnend für den Gang der Dinge zu jener Zeit, dass

sich die Angelegenheit monatelang binanszog. Das grösste Inter-
esse an der Verzögerung batten die Aarauer Meister, da sie doch

unier einem Drucke standen, und zudem waren sie keineswegs

eines Sinnes. Dies erhellt auch deutlich aus einem Briefe der

Basler an sie Juli 1721). Es heisst da: „Kaum haben wir die

gewünschte Zeit erlebt, da Ihr vor einigen Jahren nach so langem

Ungewitler der Vneinigkeit in Handwerks-Sachen wir alle ersinn-

liche Mittel angespannen, Erich zu vereinbaren, Welches durch

göttliches Gedeihen so viel gefruchtet, dass die Sonue des Friedens
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Euch wiedrnm gegrüsst, vndt aus so schwarzer Nackt wieder

gegen Euck zu unserer Freud hervor blinket. Sibe so müssen Wir
von Euerm Obmann Meister Johann lupins, nebst einigen
Encrer Mitmeistern nut Bedauern vernehmen, das, neiierdingen
Slörrisckc Meister, welcke denen verbesserten Dandwercks Article»,
So wir gut und reckt gesunden, anck von BrudersckasstS wegen

ratisicieree, ganz wiederstotzig vnd kein parilion leisten wollen, da

sie doch (wie wir vernehmen) davon ganz einmütig und wobl zu

frieden gewesen." (Es folgt dann der Wnnsck, anck die Meinung
der Abtrünnigen zu vernehmen, und eine Mahnung zur Ein-
tracht.)

Nachdem es im Dezember >721 wieder zu Verhandlungen
mit der Unlersuchnngskommissio» gekommen war, gelang es am

?K. Februar 1722 endlich zu einer Vereinbarung zu gelangen,

offenbar unter dem Einflüsse des von Basel berbeigeeilte» Ob-

manns der Basler Messerschmiede, à. Hrch. Treülin.

Die Meister bedauerten, olme vorherige Begrüsiung des

Nates ihre Beschwerden nach Basel getragen zu baben.

In betreff der messingenen Schalen erklärt die Meisterschaft

(immcrbin init drei Ansnabmen!), sie von diesigen Meistern, die

sie in genügender Qualität »nd Quantität giesien wollen, zu be-

zieben! drei Dutzend im Gewicht von 7 Pfd.

Der Rat wird an die Versammlungen ein Ebrenmitglied als

Inspektor oder Moderator abordnen.

Die „Quartalsbott" sollen regelmässig abgebalten werden.

In Zukunft soll anck ein Statthalter gewäblt werden, der,

wie der Obmann, einen Schlüssel zum ,,'Aerario oder llade"

(Kaste) besitzen soll.

Doch der Rat beruhigte sich auch setzt noch nicht. Gegenüber

dem Gesuch der Meister, ihnen die bis auf 72 Pfd. angewachsene

Busse zu erlassen, sie bei ihre» Gebräuchen, Freiheiten und Ar-
tileln zu schlitzen und in ibren Handwerksangelegenheiten unter
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sich gewähren zu lassen, blieb er (22. April l722) durchaus um
nachgiebig. Auch jeuer Lupins, der den Brief von Basel mitge-
brache halte, „in welchem M. H. ganz empfindlich und wider die

Wahrbcie angegriffen, Indem selbige niemalssen der Mesier-
schmide alte Handwercks-Articul zu abolieren gesucht", wurde um
20 Pfd. oder zweimal Gefangenschaft gestraft.

Gegenüber der Kommission machten die Meister das Missver-
ständnis geltend, daß sie die in Frage stehenden Messelschalen für
„rauwe" Schalen achten, indes sie selbst sie für „nicht ranwe"
ansehen müßten. (Unter den „möschenen Schalen" sind wohl
kaum die äußern Messerschalen zu verstehen, die man meist ans

Kuhhorn, auch aus Hirschhorn und Schildpatt erstellt; es ist wokl

an die Messingplättchen zu denken, zwischen welchen die Klingen
liegen, die gewissermaße» das Gerüst des Messers bilden. Man
nennt sie heute Plattinen.)

Das September-Bott (1 722), zu dem „bep der Redlichkeit

darein gebotten" war und zu dem auch alle Meister erschienen,

zeigte diese entschlossen, nicht ohne weiteres nachzugeben. Da man

neuerdings fand, daß der Beschluß des Rates gegen die Hand-

Werksordnung sei, „so bat die Meisterschaft allerdings ein hellig

erkendl und geschlossen, daß so lang die Raths erkandtnus bleiben

wirbt, keine Handtwcrcks gebruch zu halten, und keinem gesellen

mehr zu schenken".

Daß „alte Handwerksbränchc" bestanden, erfährt man hier

wohl; allein welcher Art sie waren, wird uns leider nicht oder nur
spärlich bezeugt. Es gab auch ein „Gesellen-Bott" mit „Tafel"
und „Bür", dem seweilen eine Abordnung der Meisterschaft bei-

wohnte. Die Ausnahme eines neuen Mitgliedes unter die „glin-
stigen Gesellen" gestaltete sich nach der Form der Taufe; denn es

walteten da ein Gesellen-Vater und zwei „Götti", jener ein

Meister, diese beiden Gesellen. Ob die Taufe ernsthaft oder

parodistisch gemeint war (etwa im Sinne der studentischen Fnrcn-

taufe), ist nicht ersichtlich, doch trifft wohl das erste zu.
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Die Gesellen schieden sich in Älter- nnd Jünger-Geselle».
Unter ihnen schien die Aarauer; diese sind eben auf ihrer drei-

jährigen Wanderschaft. Dagegen fallen, neben Schweizern aus

Zofingcn, Zurzach, Eglisau, Rapperswil die Schwaben aus

Rcurlingen, Dettingen, Tuttlingen, Stuttgart auf. Über die

Beschenkung der Gesellen entbalten die Satzungen (S. I l) einen

Hinweis.
Der Streit war also nicht geschlichtet. In der Folge wandten

sich die Aarauer Meister an den Rat von Bern, indem sie ihm
ihre Satzungen vorlegten, und e> dielten von idm endlich einen

Bescheid, datiert vom 29. November 1756. Die von dem Berner
Staatsschreiber Samuel Kirchberger unterzeichnete und mit

„Unserm Stadt Secret Iunsigel" versehene Urkunde beginnt mit

folgender Erklärung!
„Wir Schultheiß und Radt der Statt Bern thun kund

liemit: Demnach Unsere liebe und getreiiwe Angebörige, die

Meistere Mcsier-Schmieden zu Arauw, Uns in Demudt vor-

tragen laßen, was maßen sie unter sich etwelche Gesäze und Ord-

nungen cntworffen, und in Schrifft verfaßt, damit ein jeder, so

deß Handwerks, sich zu verhallen wiiße, und die Proseßion durch

iN'servantz derselben geäiifsnete zumahlen Äußere und Stumpier
Ihnen ferneren Eintrag zu tdun abgebalten wcrdind; Mit bitt-

lichem Ansuchen, Uns beliebe, sotdane Punkten deß näheren ein-

znschauwen, und in so weit Wir solche allfädlig angemeßen be-

finden möchten, denselben Unsere Sanction zu ertbeilen; daß

daraufhin Wir iiber angebörten Vortrag Unserer zu den Sachen

Untersuchung insbesonders verordneten Handwerks Direktion

Ihnen den Erponenten willfährig, und in Gnaden entsprochen,

und zwar aus dem Fuß, wie von einem zum andern hienach

folget."
Was nun folgt, ist ein Ausbau der uns bekannten Satzungen

von 1720. Manche der Artikel sind wörtlich heriibcrgenommen,

einige wurden gestrichen; mehrere aber sind gründlicher gefaßt
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und wesentlich erweitert. So werden namentlich die Pflichten des

Dbmanns anssübrlich umschrieben.

Wichtig ist nun namentlich der Art. 4?:
„Betreffend das Meistcrstuk, sintstemal die Meisterschafst

Arauw in grosser An-astl und ostngefestrd in 70 Meisteren be-

stehen soll, als wird das Handwerk in dren Classen eingetheilet,
und demnach sollen die Meisteren der

Ersten Class

Verfertigen Aller galtung Instrumenten, Schären und Schär-
mcsser. Die von der rwevten Class sollen machen mögen allerband,
mit Silber garnierte Tisch- und Taschenmesser.

Die von der dritten Class aber verarbeiten geringe Waar
sur Krämer und Baursleütbe.

Wann dann ein Meisterstuk von einem Gesellen soll praestirt

werden, wird Ibine von solbanen Classen durch die Meisterschafst

dasjenige auferlegt werden, dar;u man selbigen nichtig erachtet,

woraufbin ikm ;wev geschworn,' Meistere ernennet und geordnet

werden sollen, in weicheren Gegenwart er der Gesell das Meister-
stuk verfertige», einein jeden von diesen Meisteren aber weder

Speiss noch Trank aufzustellen gestalten und schuldig serm, wostl

aber stingege» rechen basten per Tag einein jeglichen von Istnen
den Meisteren ;n berastlen stabein Sobald nun das Meisterstück

verfertiget, und von der Meisterschafst vor gut wird befunden und

erkenr fern, soll er der Gesell r»m Meister angenommen und von

Ibme an die Meisterschafst erlegt werden, was die Alte Uebung

vermag und forderet, mitbin in diese» Handwerk-Articlen be-

stimm, ist, anbep soll er Gesell das junge Meister-Amt versehen;

tan aber ein solcher das istme auserlegende Meistcrstuk von allen

drey Classen nicht machen, noch anfertigen, soll er von der Meister-

schasst ab- und ;u besserer erlehrnung dess Handwerks angewiesen

werden."

Bemerkenswert ist hier einmal, dass um die Mitte des X V lII.
Jahrhunderts 70 Messerschmied-Meister in Aarau ikren Beruf
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ausübten, von denen wobl manche, wie das schon I72O vorge-
seben war, mit andern Meistern zusammen in einer Werkstatt
arbeiteten.

In der Einteilung in drei Klassen wird man aber schon ei»

Zeichen einer gewissen Auslockerung des Handwerks erblicken

müssen: Meister kann man also werde», obne den strengsten An-

sotdctungen zu genüge».

In der alten Streitsache betr. das Verbot des Verkaufs
sreindcr Erzeugnisse müssen die Aarauer Meister nachgeben; der

Artikel, der das Verbot ausstellt, erhält den Zusatz: ausser an

Iabtmätktcn.
Der Schluss der Urkunde gebietet den Meistern genaue Be-

solgung der Satzungen unter Androbung des Ausschlusses. Eine

einseitige Abänderung der Vorschriften wird untersagt.

Doch die Blütezeit des Aaraner Messerschmiedbandwerks war
jetzt vorüber. Tat sich eine Überproduktion kund'i Zog die neu

ausblühende Baumwolle- uud Seidenindnstrie die Kräfte an sichk

Ein Bericht der Aaraner Stadtschreiberei an Bern aus dem

Iakre >764 meldet, dass die Zahl der Messerschmiede in kurzer

Zeit vonLO auf ?4 gesunken sei (E. Iöri», Argovia XIAI. S>. 7).

Wir baben bier in Aarau ein Zenguis für den Stand der

Dinge; es ist das „Ehrenzeichen und Wappen eines ebrsamen

Handwerkes der Mefferschmiden" (obne Iabrzabl, renoviert

>892), aufgehängt im Gemeinderatssaal des städtischen Rat-
barstes. Es ist ein Kästchen aus Eichenbolz, etwa 7T Zentimeter

im Geviert. Auf den Türflügeln, die von zwei geschnitzten Pila-
stern flankiert sind, finde» sich zwei mit Schwertern bewaffnete

Krieger in frei behandelter altertümlicher Tracht gemalt. Dffnet

man die Türflügel, so erscheint aus dem Grunde des nur wenige

Zentimeter liefen Kästchens das Wappen der Messerschmiede,

gehalten von zwei goldenen Greisen: im roten Felde eine goldene

Krone, iir welcher drei von oben hinein gesteckte Schwerter mit
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goldenen Griffen und natürlich gefärbten Klingen sich kreuzen.

Die Entstellung des Wappens (welches nicht etwa nur den

Aarauein, sondern den Messerschmieden überbanpt eignet) ist ans

dein Reimsprnche ersichtlich, der die beiden Innenflächen der Tür-

flügcl anssülln
Sigmnndus ein Keiser hoch gebobren

Gegen den Tarlaren bat manche» sieg verlobre».

Das römisch Reich damahls stabnd in gefabr

Im tausend vierbnndert dreißig und siebente» Iabr.
Da der Keiser tbat die Tartaren schlagen

Samint ibrem König in kurben Tagen

Als nuit gesieget bat der Keiser fromm
Ließ er imm Lager Ruesfen nmm

Welcher gethan hab nun ein Helden that

Bald bracht man für ibr Mavestat

Drev Meßerschmid darnnder der Held

Gregorins Spiingenklee voraus vermcldt

Der tbat gar manchen Tartar bezwingen

Durch seine List auch mir der Klingen
Danoch zu seinem Helden-murh

War er auch ein freu fechter gut

Der Keiser mit Gold ibn will verehren

Springenklee solches aber tbut nit begehren

Weil er kein Leibes Erben bat

Begehrt er von ihr Mavestat
Ein Waapen znsnkren mit goldener Krön

Dardurch drev blose Schwerdter gob»

Sammt kröntem Helm wie hie gemablt

Noch auch mir diesem Vorbehalt
Sie wolt versiglen und solches wobl beschreiben

Daß diß Waapen soll ewig verbleiben

Den Meßerschmiden wegen seine Tbat

Zu Prag der Briefs ligt in der Ladt



Ehrenzeichen der Messerschmiede, offen



So einer der Frepheit genießen will
Vier Jahr soll ausstalm ist das Zibl
Trifft es dan eines Meisters Soll»
Der soll zur Freuheit Zuflucht ha».

Die historischen Angaben dieses Sprnches können nicht ans

Genauigkeit Anspruch erheben. Der Kaiser Sigismund hat nicht

mit den Tataren gekàmpst, am wenigsten im Jahre 14Z7, an

dessen Ende er, ein kranker, fast 76sähriger Greis, gestorben ist.

Seine schwere Niederlage gegen den türkischen Sultan Bajazet

fällt viel früher (bei NicopoliS 1796). Es ist wohl eher an

Sigismnnds Kämpfe in Bobinen gegen die àssiten (Taboriten)
in den zwanziger und dreißiger Jahren zu denken.

Unter dem Wappen (das übrigens auch in verkleinertem Maß-
stabe auf einem Aufsatze oben am Kästchen wiederholt ist) finden

sich die Namen von ?7 Messerschmieden aufgezeichnet, angefangen

von Samuel Häntz (Henz), Obmann, bis zu Jakob Häntz, Jung-
meister. Dazwischen sind 19 andere, zum Teil seither ausgestor-

bene Aaraner Geschlechter vertrete»; sieben von ibncn erscheinen

mehrmals, die Häntz stellen gar vier Familienglieder. Es sind die

Geschlechter Beck, Berger (1851 ansgestorben), Bnhlrain (1917
auSgest.), Buser, Ernst, Fischer, Gewis (I8O? ansgest.), Landolt,

Marck, Martin (Marti), Reichner (Richner), Renold, Schäfer,

Schmuziger, Trog (1917 ausgest.), Wanger, Wärtlein, Waßmer,
Wildi (1896 ausgest. Familie)." An ihnen gesellt sich noch ein

fremder, Bernhard Flüher aus Luzern.

Die Datierung dieses „Ehrenzeichens" bereitet keine Schwie-

rigkeit. Einer der Messerschmiede, Jakob Waßmer (1777 —

1778), führt den Titel Großweibel. Waßmer erhielt dieses Amt

Außer den Ister genannten Gcsck'leckucrn kaben i» älterer oder

jüngerer Zeit selgcnbe Familien Mcsierickmicbc uufnnveilen gebubt:

Brnnncr, Brnnnbejer, stisäi, Knsi, .Hubersteck (lbivS ausgest.), .hnnstker,

vicnbarb (in Auren ausgest. >800), Meuer, Müller (ausgest. 1780),

Nüsperli, Räder (uusgest. 1805), Rothpleti, Schmib, Suter.
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vom Rate am 4. Mai 176? und trat davon zurück am 4. März
177?. Zwei andere der verzeichneten Meister starben 1767. Also

fällt die Erstellung des Ehrenzeichens zwischen 176? und 1767,
und rückt wohl noch eher an die spätere Jahreszahl heran, wenn

»ran erfährt, daß der Inngmcister Jakob Häntz 1741 geboren

worden ist. Dazu stimmt auch, das, für 1764 noch ?4 Meister
angegeben werden, indessen bier nur noch ihrer ?7 erscheinen

(darunter ein Nicht-Aarauer!).
Unter den gegebenen Verhältnissen erscheint uns dieses Ebren-

zeichen nicht als ein Zeugnis des Triumphes, sondern gleichsam

als ein Ruf zur Sammlung, als ein in schwerem Kampfe noch-

mals hochgeschwungenes Banner, um das sich die Getreuen scharen

sollen.

Noch ist eines Vorfalles zu gedenken, der im Znsammenhange

mit dem Gesagten bedeutsam wird; es handelt sich run die Bürger-
ansnahme der beiden Brüder Jakob und Johann David Freu,
Handelsleute aus Lindau, der Stammväter des heute blühenden

Geschlechtes. Der ältere erhielt das Bürgerrecht am 17. August

177? unter gewissen einschränkenden Bedingungen, unter denen

sich folgende findet:

„weil dann sonderlich die Messerschmidmcister sich hier in

starker Anzahl befinden, soll er niemandem bier fremde Messer

verkaufen."
Noch einmal also bat der Rat von Aarau, unter dem Schult-

Heisien )oh. Jakob Rotbpleh (17^6—1784), dem Wunsche der

Messerschmiedmeister nachgebend, die schünende Hand über das

Handwerk gehalten. Allein auf die Dauer ließen sich doch solche

Einengungen von Handel und Gewerbe nicht mehr aufrecht er-

halten. Der Bürgerbrief deö jüngern Bruders vom 75. Juni
1776, also nur sechs Jahre später, enthielt die nämlichen Be-

dingungen, aber gerade die oben angeführte fehlt. Den zwei Aus-

geschossenen der Messerschmiede, die namens der Meisterschaft den

Schultheißen (seht Samuel Ernst, 1717 ^ 179?) gebeten hatten,



„dem neuen Bürger ebenfalls zu verbieten, hier ein Warenlager
fremder Messer zu halten", wurde die Antwort zuteil: „es wurde

erkannt, man könne auf dieses unzeitige Begehren der Mei-
sterschaft Messerschmidhandwerks für diesmal ganz und gar nicht

eintreten" (Merz, Aarauer Wappenbuch, S. dDf.).
Eine neue Zeit meldete sich. Mit der französischen Revolution

und der ihr folgenden helvetischen Revolution fielen alle Schran-
ken, welche das Handwerk umgaben; die Zeit der Zünfte, Ord-

nungen und Satzungen war dabin, aus der Umwälzung erwuchs

als eine ibrer köstlichsten Früchte die Freiheit der Arbeit.

Quelle»
(außer teil IM Tert qenanntcnl:

Natsmannale, Akten Bd. 574, im städtischen Archiv.

Durch die Heimat meiner Kindertage
Heinrich Attacken

Wie mich das so wundersam berührt,
Durch die Heimat meiner Kindertage
liebste Frau, mit dir zu schreiten — Sage,
Hat dein Herz nicht einen Hauch verspürt,
Als mich Baum und Fluss mir leiser Klage,
Ach, mit süsiester Erinnrungsfragc:
„Weisst du nocht", in's Traumreich beimgesübrt?

Sieb' den Hain, wo ich zur Kraft gedieb,

Wo mich Mutter, wenn ich krank war, manche Stunde
Hoffend hintrug, dass ich neu gesunde —

lind mit hellen Stauncblicken sieb'

Hier der Blumenwildnis lippige Runde,
Wo der Lenz mit bnntem Falterfunde

Mir das reichste Knabenglück verlieh —
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